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Zur Kenntnis: An die 
Abteilung Gesundheit 
Amt für Prävention, Gesundheitsförderung und öffentliche 
Gesundheit 
 
An die 
Generaldirektion des Südtiroler Sanitätsbetriebes 
gd@sabes.it 
 
An das 
Betriebliche Departement für Gesundheitsvorsorge des 
Südtiroler Sanitätsbetriebes 
praevention.department@sabes.it  
 
An die 
Familienagentur 
familienagentur@provinz.bz.it  

 
 
 
 

 
 
Mitteilung 
 
Weitere Hinweise und Informationen zur Überprüfung der Einhaltung der Impfpflicht im Kindergarten- 
und Schuljahr 2020/2021 
 
Sehr geehrte Frau Direktorin, sehr geehrter Herr Direktor, 

mit Mitteilung des Abteilungsdirektors vom 9. Juni 2020 wurden Sie über die Vorgehensweise in Bezug auf die 
Überprüfung der Einhaltung der Impfpflicht im Kindergarten- und Schuljahr 2020/2021 in Kenntnis gesetzt.  

Am 14. Juli 2020 hat die Landesregierung mit Beschluss Nr. 532 (siehe Anlage Nr. 1) einige Neuerungen bei 
der Vorgehensweise bei Nichterfüllung der Impfpflicht für das Kindergarten- und Schuljahr 2020/2021 
vorgenommen.  

Mit der vorliegenden Mitteilung werden ad A) weitere Hinweise und Informationen für die Direktionen der 
Kindergartensprengel und Schuldirektionen und ad B) weitere Hinweise und Informationen ausschließlich für 
die Direktionen der Kindergartensprengel erteilt. 
 
 
A) Weitere Hinweise und Informationen für die Direktionen der Kindergartensprengel und 
Schuldirektionen 
 
Bekanntlich wurden die Erziehungsverantwortlichen jener Kinder, Schülerinnen und Schüler, welche die 
Bestimmungen zur Impfpflicht nicht erfüllen, von den Direktionen der Kindergartensprengel bzw. 
Schuldirektionen schriftlich aufgefordert, innerhalb 10. Juli 2020 eine geeignete Impfdokumentation 
abzugeben.  
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Als geeignete Impfdokumentation gelten: 

• das vidimierte Impfbüchlein,  
• die Impfbescheinigung des Sanitätsbetriebs, 
• die Bestätigung des Südtiroler Sanitätsbetriebes über die vorgenommene Vormerkung eines 

Impftermins, 
• die Bestätigung über die Befreiung von der Impfpflicht. 

Der Landesrat für das Gesundheitswesen hat mit Dekret Nr. 12410/2020 die Frist für die Abgabe der 
Impfdokumentation bis zum 4. August 2020 verlängert (siehe Anlage Nr. 2). 

Ich ersuche Sie daher, jene Familien, deren Kind mit der Impfpflicht nicht in Ordnung ist und welche bereits 
aufgefordert worden sind, innerhalb 10. Juli eine geeignete Impfdokumentation vorzulegen, mit 
Einschreibebrief oder E-Mail über die Verlängerung dieser Abgabefrist zu informieren. Einen entsprechenden 
Musterbrief finden Sie als Anlage Nr. 3 zu dieser Mitteilung. 

 

In diesem Zusammenhang hat der Sanitätsbetrieb bestätigt, dass die Vormerkungen für Impftermine seit dem 
6. Juli 2020 wieder vorgenommen werden können, und zwar telefonisch, via E-Mail über die 
Vormerkungsstelle für Leistungen im Bereich Prävention und Gesundheitsvorsorge (weiterführende 
Informationen finden Sie unter folgendem Link: https://www.sabes.it/de/elvs-vorsorge.asp) oder bei den 
Schaltern der Einheitlichen Vormerkstelle für die Vorsorge (ELVS) in den Krankenhäusern. 

 

Die Liste der Kinder bzw. Schülerinnen und Schüler, deren Erziehungsverantwortliche keine geeignete 
Impfdokumentation eingereicht haben, ist sobald als möglich, jedoch spätestens bis zum 7. August 2020 
an den örtlich zuständigen Dienst für Hygiene und öffentliche Gesundheit zu übermitteln. Zu diesem Zwecke 
soll die vom Sanitätsbetrieb zur Verfügung gestellte Vorlage verwendet werden (siehe Anlage 4). 

 
Abschließend teile ich Ihnen mit, dass auch im heurigen Jahr von Seiten der Bildungsdirektion eine Erhebung 
zum Impfstatus durchgeführt wird. Zu diesem Zwecke ersuche ich Sie, die beigefügte Tabelle (siehe Anlage 
5) auszufüllen und bis zum 12. August 2020 an die Abteilung Bildungsverwaltung 
(bildungsverwaltung@provinz.bz.it) zu senden. 
 
B) Weitere Hinweise und Informationen ausschließlich für die Direktionen der Kindergartensprengel 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nur die vom Sanitätsbetrieb ausgestellten Vormerkungen für einen 
Impftermin bzw. formelle Impfanträge beim Sanitätsbetrieb eine geeignete Impfdokumentation darstellen; 
Kinder können aufgrund von Vormerkungen bei Privatärzten, Hausärzten oder Kinderärzten nicht vorläufig in 
den Kindergarten eingeschrieben werden. Kinder können aber sehr wohl von Privatärzten, Hausärzten oder 
Kinderärzten geimpft werden.  

Mit Beschluss Nr. 532/2020 hat die Landesregierung außerdem bestimmt, dass die 
Erziehungsverantwortlichen von Kindern, welche die Bestimmungen zur Impfpflicht nicht erfüllen und bereits 
im Vorjahr einen formalen Impfantrag (Vormerkung) eingereicht haben, die Impfung nicht durchgeführt haben 
und dies nicht auf die Organisation des Impfdienstes oder auf in der Zwischenzeit aufgetretene 
Gesundheitsprobleme des Kindes zurückzuführen ist, nicht erneut eine Impfvormerkung bei den Kindergärten 
oder Kleinkindbetreuungseinrichtungen abgeben dürfen.  

Damit überprüft werden kann, ob es sich bei der von den Erziehungsverantwortlichen vorgelegten Vormerkung 
um eine zweite Vormerkung handelt, haben die Direktionen der Kindergartensprengel dem örtlich zuständigen 
Dienst für Hygiene und öffentliche Gesundheit (zusätzlich zu den Kindern, deren Erziehungsverantwortliche 
keine oder eine unklare Dokumentation vorgelegt haben) auch jene Kinder mitzuteilen, deren 
Erziehungsverantwortliche eine Vormerkung abgegeben haben.  

Auch diese Informationen/Unterlagen sind dem örtlich zuständigen Dienst für Hygiene und öffentliche 
Gesundheit über die vom Sanitätsbetrieb zur Verfügung gestellten Vorlage (siehe Anlage 4) sobald als 
möglich, spätestens jedoch bis zum 7. August 2020 zu übermitteln.  
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Der Sanitätsbetrieb wird in der Folge die Unterlagen bzw. die Vormerkungen überprüfen (im Falle der 
Vormerkungen wird überprüft, ob es sich um eine zweite Vormerkung handelt) und sodann das Ergebnis der 
Überprüfungen sobald als möglich aber spätestens bis zum 28. August den Direktionen der 
Kindergartensprengel mitteilen, damit diese den allfälligen Verfall der Einschreibung verfügen können (siehe 
Anlage 4). 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Der Abteilungsdirektor 
Stephan Tschigg 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 
 
 

Anlagen: 
Anlage 1: Beschluss der Landesregierung vom 14. Juli 2020, Nr. 532 
Anlage 2: Dekret des Landesrates Nr. 12410/2020 
Anlage 3: Musterbrief an die Familien: Verlängerung der Frist für die Abgabe der Impfdokumentation 
Anlage 4: Vorlage für die Übermittlung an den Sanitätsbetrieb 
Anlage 5: Erhebung zum Impfstatus SJ 2020/21 
Anlage 6: Dekret Verfall Einschreibung in den Kindergarten 
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